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Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP, DP / DPB, FU (BP - Z) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung und Ergänzung des Einkommensteuergesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

1 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 33) in der Fassung des 
Gesetzes zur Ergänzung des Einkommensteuer-
gesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes 
vom 20. Mai 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 302) 
wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. 5 7 a erhält die folgende Fassung: 

„ 7 a 

Bewertungsfreiheit für bewegliche 
Wirtschaftsgüter 

(1) Steuerpflichtige, die 

a) auf Grund des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (Bundesvertriebe-
nengesetz) vom 	 (Bundes

-

gesetzbl. I S. . . .) zur Inanspruch-
nahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder 

b) aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Weltanschauung oder 
politischer Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus verfolgt wor-
den sind, 

ihre frühere Erwerbsgrundlage verlo

-

ren haben und den Gewinn auf Grund 

ordnungsmäßiger Buchführung ermit-
teln, können für die abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens neben der nach 7 von 
den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zu bemessenden Absetzung im 
Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauf folgenden 
Jahr bis zu insgesamt 50 v. H. der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
höchstens jedoch für alle in Betracht 
kommenden Wirtschaftsgüter eines 
Unternehmens bis zu 100 000 Deutsche 
Mark jährlich abschreiben. Die Ab-
setzung für Abnutzung in den folgen-
den Jahren bemißt sich nach dem dann 
noch vorhandenen Restwert und der 
Restnutzungsdauer der einzelnen 
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungs-
freiheit nach Satz 1 in Anspruch ge-
nommen worden ist. 

(2) Die Bewertungsfreiheit nach 
Absatz 1 kann nur für diejenigen ab-
nutzbaren beweglichen Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens in An-
spruch genommen werden, die bis zum 
31. Dezember 1956 angeschafft oder 
hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewer-
tungsfreiheit nach Absatz 1 Gebrauch 
gemacht wird, sind die Absetzungen 
für Abnutzung nach 5 7 gleichmäßig 
zu bemessen."  

2. Hinter 7 d wird der folgende 7 e ein-
gefügt: 



7 e 

Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, 
Krankenhäuser und landwirtschaft

-

liche Betriebsgebäude 

(1) Steuerpflichtige, die 
a) auf Grund des Gesetzes über die 

Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (Bundesvertriebe

-

nengesetz) vom 	 (Bundes

-

gesetzbl. I S....) zur Inanspruch-
nahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder 

b) aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Weltanschauung oder 
politischer Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus verfolgt wor-
den sind, 

ihre frühere Erwerbsgrundlage ver-
loren haben und den Gewinn nach 
4 Abs. 1 oder nach 5 auf Grund 

ordnungsmäßiger Buchführung er-
mitteln, können bei Gebäuden, die im 
eigenen gewerblichen Betrieb unmittel-
bar 
a) der Fertigung oder 
b) der Bearbeitung von zum Absatz 

bestimmten Wirtschaftsgütern oder 
c) der Wiederherstellung von Wirt-

schaftsgütern oder 
d) ausschließlich der Lagerung von 

Waren, die zum Absatz an Wieder-
verkäufer bestimmt sind oder für 
fremde Rechnung gelagert werden, 

dienen und nach dem 31. Dezember 
1951, aber vor dem 1. Januar 1957 
hergestellt worden sind, neben der 
nach 7 von den Herstellungskosten 
zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Wirtschaftsjahr der Her-
stellung des Gebäudes und in dem 
darauf folgenden Jahr bis zu je 10 v.H. 
der Herstellungskosten absetzen. In 
den folgenden Wirtschaftsjahren be-
messen sich die Absetzungen für Ab-
nutzung nach dem Restwert und der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes. Den 
Herstellungskosten eines Gebäudes 
werden die Aufwendungen gleichge-
stellt, die nach dem 31. Dezember 
1951, aber vor dem 1. Januar 1957 
zum Wiederaufbau eines durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, 
wenn dieses Gebäude ohne den Wieder

-

auf bau nicht oder nicht mehr voll zu 
einem der in Satz 1 bezeichneten 
Zwecke verwendet werden kann. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend an-
wendbar auf die Herstellungskosten 
von land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsgebäuden und auf die Auf-
wendungen zum Wiederaufbau von 
durch Kriegseinwirkung ganz oder 
teilweise zerstörten land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsgebäuden, wenn 
der Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft auf Grund ordnungsmäßiger 
Buchführung ermittelt wird. 

(3) Bei Gebäuden, für die von der 
Bewertungsfreiheit im Sinn der Ab-
sätze 1 oder 2 Gebrauch gemacht wird, 
sind die Absetzungen für Abnutzung 
nach 7 gleichmäßig zu bemessen." 

3. Hinter 5  10 wird der folgende 10 a ein-
gefügt: 

„ 10 a 

Steuerbegünstigung des nicht

-

entnommenen Gewinns 

(1) Steuerpflichtige, die 
a) auf Grund des Gesetzes über die 

Angelegenheiten der Vertriebenen 
und Flüchtlinge (Bundesvertriebe-
nengesetz) vom 	 (Bundes

-

gesetzbl. I S....) zur Inanspruch-
nahme von Rechten und Vergün-
stigungen berechtigt sind oder 

b) aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Weltanschauung oder 
politischer Gegnerschaft gegen den 
Nationalsozialismus verfolgt wor-
den sind, 

ihre frühere Erwerbsgrundlage ver-
loren haben und ihre Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft und aus 
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach 4 Abs. 1 
oder nach 5 ermitteln, können für 
die Veranlagungszeiträume 1952 bis 
1956 auf Antrag bis zu 50 vom Hun-
dert der Summe der nichtentnommenen 
Gewinne, höchstens aber 20 000 DM 
als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag 
der Einkünfte abziehen. Als nichtent-
nommen gilt auch der Teil der Summe 
der Gewinne, der zur Zahlung der 
auf die Betriebsvermögen entfallenden 
Abgaben nach dem Lastenausgleichs- 



gesetz verwendet wird. Der als steuer-
begünstigt in Anspruch genommene  
Teil der Summe der Gewinne ist bei  
der Veranlagung besonders festzu-
stellen.  

(2) übersteigen in einem der auf  
die Inanspruchnahme der Steuerbe-
günstigung (Absatz 1) folgenden Jahre  
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem  
Gesamtrechtsnachfolger die Entnah-
men aus dem Betrieb die Summe der  
bei der Veranlagung zu berücksichti-
genden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb,  
so ist der übersteigende Betrag (Mehr-
entnahme) bis zur Höhe des beson-
ders festgestellten Betrags (Absatz 1  
letzter Satz) dem Einkommen im Jahr  
der Mehrentnahme zum Zweck der  
Nachversteuerung hinzuzurechnen.  
Beträge, die zur Zahlung der auf das 
Betriebsvermögen entfallenden Ab-
gaben nach dem Lastenausgleichsgesetz  
verwendet werden, rechnen auch in  
diesem Fall nicht zu den Entnahmen.  
Soweit Entnahmen zur Zahlung von  
Erbschaftsteuer auf den Erwerb des  
Betriebsvermögens von Todes wegen  
oder auf den Übergang des Betriebs-
vermögems gens an Personen der Steuer-
klasse I des 9 des Erbschaftsteuer-
gesetzes verwendet werden, oder so-
weit sich Entnahmen durch Veräuße-
rung des Betriebs (14 und 16) er-
geben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des 34  
Abs. 1; das gilt nicht für die Ver-
äußerung eines Teilbetriebs und im  
Fall der Umwandlung in eine Kapital-
gesellschaft. Auf Antrag des Steuer- 
pflichtigen ist eine Nachversteuerung 
auch dann vorzunehmen, wenn in  
dem in Betracht kommenden Jahr  
eine Mehrentnahme nicht vorliegt.  

(3) Die Vorschriften der Absätze 1  
und 2 gelten entsprechend für den Ge-
winn aus selbständiger Arbeit mit der  
Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1)  

und der Nachversteuerung (Absatz 2)  
für sich zu behandeln ist."  

2  

Die in 51 Abs. 1 Ziff. 1 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung vom 17. Januar  
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 33) der Bundes-
regierung erteilten Ermächtigungen gelten  
zur Durchführung dieses Gesetzes auch für  
den Veranlagungszeitraum 1952.  

3  

(1) Die Vorschriften des 1 Ziff. 1 gelten  
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1953.  

(2) Die Vorschriften des 1 Ziff. 2 und 3  
gelten erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1952.  

4  

Dieses Gesetz gilt nach 12 des Gesetzes  
über die Stellung des Landes Berlin im Fi-
nanzsystem des Bundes (Drittes Überleitungs-
gesetz) vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetz-
bl. I S. 1) auch im Land Berlin.  

5  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner  
Verkündung in Kraft.  

Bonn, 24. Oktober 1952  

Dr. Schröder (Düsseldorf) und Fraktion 

 Ollenhauer und Fraktion  

Dr. Schäfer und Fraktion  

Dr. Mühlenfeld und Fraktion  

Dr. Decker, Pannenbecker und Fraktion  


